
UNTERNEHMENS-
REGISTER

– Seite 1 von 2 –
Tag der Erstellung: 04.06.2013

Auszug aus dem Unternehmensregister

SWORN Capital GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva
31.12.2011.

EUR

A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs 51.030,28

B. Anlagevermögen 74.724,00

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 62.735,00

II. Sachanlagen 11.989,00

C. Umlaufvermögen 211.326,66

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 20.510,41

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 190.816,25

D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 232.377,55

Bilanzsumme, Summe Aktiva 569.458,49

Passiva
31.12.2011.

EUR

A. Eigenkapital 0,00

I. gezeichnetes Kapital 25.000,00

II. Verlustvortrag 1.600,00

III. Jahresfehlbetrag 255.777,55

IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 232.377,55

B. Rückstellungen 17.585,20

C. Verbindlichkeiten 551.873,29
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Passiva
31.12.2011.

EUR

davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 551.873,29

Bilanzsumme, Summe Passiva 569.458,49

Anhang

.

Die Bewertung des Anlagevermögens erfolgte unter Beachtung der Vorschriften der .

§§ 252 f. HGB desgl. nach § 7 EStG. Abschreibungen sind im Jahr in Höhe von 3.025,15 Euro in Anspruch genommen worden. Die geringwertigen Anlagegüter wurden in Höhe von 259,99 Euro anteilig 1/5 aufgrund der Poolabschreibung in Abzug gebracht..

Eine Entwicklung eines Anlagevermögens ergibt sich aus dem in der Bilanz enthaltenen Anlagespiegel gem. § 268 Abs. 2 HGB..

Unter Beachtung der Vorschrift des § 252 Abs.1 Nr. 6 HGB ist die Bewertungsmethode beibehalten worden..

Forderungen sind mit ihrem nominellen Wert unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet worden..

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt worden. Gemäß § 266 Abs. 3 Nr. b HGB i.V.m. § 249 Abs. 2 HGB ist eine Rückstellung für Abschlusskosten gebildet worden..

Gemäß § 249 Abs.1 Satz 1 HGB sind Rückstellungen gebildet worden.

sonstige Berichtsbestandteile

.

Angaben zur Feststellung: .

Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt..


